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I. Vorwort
Vorweg: Der folgende Beitrag passt nicht in die wissenschaftliche Form einer Festschrift. 
Es geht im Folgenden nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den rund 100 Ar-
beiten, welche anlässlich der vom Jubilar ins Leben gerufenen Seminarreihe zum Thema 
«Wein und Recht» von Studentinnen und Studenten verfasst wurden. Eine solche Ausein-
andersetzung würde den vorgegebenen Rahmen sprengen. So bleibt zu hoffen, dass diese 
verschiedenen juristischen Abhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt in einem ande-
ren Konnex veröffentlicht werden. So wird an dieser Stelle im Sinne eines zusammenfas-
senden Rückblicks auf die besonderen Erlebnisse in der unüblichen Geschichte eines aus-
sergewöhnlichen Seminars eingegangen.
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II. Universität Basel, Sommersemester 1995 –  
acte de création

Als Student der Rechtswissenschaften benötigte ich für die Lizentiatsprüfungen noch ei-
nen Seminarschein, welcher mir den erfolgreichen Besuch einer Seminarveranstaltung 
verbunden mit dem Verfassen einer akzeptierten Arbeit attestierte. Ausgeschrieben war 
ein dreitägiges Seminar mit dem knappen Titel «Sport und Recht». Stattgefunden hat 
dieses kurz vor der langen vorlesungsfreien Zeit anfangs Juli 1995 in Saig im Schwarz-
wald in einer Partnerschaft mit der Universität Bielefeld. Das Seminarthema sprach mich 
durchaus an, jedoch interessierte mich in erster Linie der Veranstalter, ein Zürcher na-
mens Prof. Dr. iur. Anton K. Schnyder (AKS), der erst kurze Zeit vorher – im Oktober 
1993 – als Ordinarius für Privatrecht an der Universität Basel begonnen hatte. Zu diesem 
Zeitpunkt kannte ich AKS noch nicht persönlich. Unter den Basler Studierenden hat sich 
der Zürcher Professor in den knapp zwei Jahren aber bereits einen «Namen gemacht»: Er 
war bekannt dafür, bei Prüfungen streng zu sein und durchaus auch ungenügende No-
ten im unteren Bereich zu verteilen. Da mir zumindest noch eine mündliche Prüfung im 
«Internationalen Privatrecht» bei AKS bevorstand und es eine ungeschriebene Regel gab, 
dass eine Prüfung wohl besser verlaufe, wenn ein Prüfer den Geprüften bereits (im posi-
tiven Sinn) kenne, meldete ich mich für das Schwarzwald-Seminar «Sport und Recht» an.

Für das dreitägige Seminar traf sich die studentische Gruppe von zwölf Personen mit 
dem Zürcher Professor plus Assistenten beim Bahnhof Basel SBB. Nach der Zugreise am 
Tagungsort angekommen, begann die Arbeit. Wir Studierenden referierten über unsere 
im Vorfeld des Seminars verfassten Arbeiten und diskutierten die Fragestellungen im 
Plenum. Diese thematischen Auseinandersetzungen fanden jeweils in einem anspruchs-
vollen Rahmen statt, es wurde konzentriert und mit grosser Disziplin gearbeitet, wofür 
AKS auch bekannt war. Nach der Arbeit wurden wir auf der Hotelterrasse bei schöns-
tem Sommerwetter zu einem Apéro eingeladen. «Wow!», dachte ich mir, und der zuvor 
eher gefürchtete Zürcher Professor wurde mir immer sympathischer. Nach dem Essen 
mit feinen Weinen wurde nicht etwa nur ein Kaffee getrunken und sich «Gute Nacht» ge-
wünscht. Nein, AKS liess eine schöne Kiste mit – für mich damals – sehr grossen Zigar-
ren zirkulieren. In dieser äusserst entspannten Atmosphäre wurde uns bald bewusst, dass 
der vom Hörensagen «gefürchige» Professor auch eine grosse menschliche, gewinnende 
und persönliche Seite hat. Er interessierte sich für die Berufsperspektiven und Lebenssi-
tuation von uns Studierenden, gab uns Tipps, erkundigte sich und – was auch positiv auf-
fiel – wusste bereits nach kurzer Zeit von allen Teilnehmenden den Namen. Er erzählte 
aber auch über sich selbst. Und so kam es, dass er eher beiläufig erwähnte: «Ich stamme 
ursprünglich aus dem Wallis.» Ein Satz, der mein Interesse weckte. Das Wallis! Ein Stück 
Heimat, verbunden mit wunderschönen Ferienerlebnissen seit meiner Kindheit. Und 
auch «Fendant les Murettes» und «Dôle du (später: des) mont(s)», Jugenderinnerungen 
an die Walliser Weinflaschen, welche regelmässig bei uns zuhause unseren Familientisch 
bei Apéro und als Essensbegleiter zierten. Doch nicht nur dies: Während eines Prakti-
kums in den Semesterferien 1994 bei einer Krankenkasse in Sion entstand meine persön-
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liche Beziehung und heutige grosse Weinleidenschaft zum Schweizer Wein, insbesondere 
auch zum Walliser Wein. Das Weinland Wallis mit seinen bis zu 50 verschiedenen Reb-
sorten lernte ich damals nicht nur beim Degustieren, sondern auch bei der mehrtägigen 
aktiven Mithilfe während der Weinlese für einen kleinen Produzenten in Chamoson per-
sönlich kennen. Dieser spezielle Bezug zum Wallis nutzte ich und fragte den Professor: 
«Ah, aus dem Wallis stammen Sie. Kennen Sie auch die Walliser Weine?» Seine Antwort: 
«Natürlich. Vor allem den Cornalin mag ich sehr. Doch ich glaube, diese Rarität haben 
Sie noch nie getrunken, Herr Corvini.» Jetzt musste ich – trotz gebührendem Respekt – 
reagieren und konnte auftrumpfen: «Nicht nur getrunken habe ich diesen wunderbaren 
Wein aus der Rebsorte Cornalin, sondern auch schon in Chamoson geerntet.» Ab sofort 
hatte ich die volle Aufmerksamkeit des Professors und wir unterhielten uns «auf Augen-
höhe» über die Pracht der Walliser Weine. Dabei erlaubte ich mir – vielleicht ein wenig 
übermütig – zu später Stunde die Bemerkung zu AKS, dass ein Seminar über «Wein und 
Recht» besser zu ihm passen würde als dasjenige über «Sport und Recht». Er lachte und 
bestätigte dies mit folgendem Angebot: «Wenn Sie mir, Herr Corvini, bei der Vorberei-
tung des Seminars im Wallis helfen, bin ich sehr gerne bereit, «Wein und Recht» als Se-
minar auszuschreiben. Aber: Bestehen Sie zuerst einmal die Lizentiatsprüfungen!» – also 
ganz nach dem Motto von AKS: zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der Startschuss 
für ein grossartiges Projekt war gefallen!

Gesagt – getan: Ein paar Wochen nach den bestandenen Lizentiatsprüfungen meldete 
ich mich bei AKS. So nahmen die Vorbereitungen für die erste Ausführung des Seminars 
«Wein und Recht» ihren Lauf. Die Durchführung wurde aufgrund des vollen Terminka-
lenders von AKS (oder wollte er sich zuerst noch in Basel richtig etablieren?) auf Som-
mer 1999 gelegt.

III. Saillon (VS), 30. Juni bis 3. Juli 1999 – Die Premiere
Die Örtlichkeit für die Premiere konnten wir in relativ kurzer Zeit festlegen: Saillon, wun-
derschönes, mittelalterliches Burgstädtchen und Weinort zwischen Sion und Martigny. 
Seminarort: Hôtel des Bains de Saillon. Zusammen mit Co-Veranstalter Prof. Gerhard 
Schmid und den Assistenten musste eine Themenliste für ca. 15 Seminararbeiten zusam-
mengestellt werden. «Wein und Recht» tönt ja gut, doch wo genau liegen die verschiede-
nen juristischen Fragestellungen? Die Erarbeitung der Liste und die Abgrenzungen der 
Themenfelder zu weiteren juristischen Fragestellungen war die Herausforderung der Pre-
miere. In mehreren Besprechungen entwickelten wir folgende Arbeitstitel: «Vorschrif-
ten betreffend die Weinproduktion (bis zur Traubenlese)», «Vorschriften betreffend die 
Weinproduktion (ab dem Zeitpunkt der Traubenlese)», «Regulierung der Herkunfts- und 
Sortenbezeichnungen: im internationalen Recht», «Der Fall Champagne (unter beson-
derer Berücksichtigung der bilateralen Verhandlungen Schweiz/EU)», «Regulierung des 
Weinimportes in der Schweiz», «Vergleich des Weinimportregimes mit anderen Import-
regelungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse», «Steuerrechtliche Behandlung von Wein 



Ivo Lorenzo Corvini-Mohn

1116

und anderen alkoholischen Getränken», «Weingenossenschaften – Ursprung, Zielsetzung, 
Beispiele», «AOC-Produktion und andere Instrumente rechtlicher Qualitätskontrolle», 
«Deklarationspflichten als Instrument des Verbraucherschutzes?», «Nachfragemacht von 
Weinabnehmern und deren wettbewerbsrechtliche Beurteilung», «Weinspezifische Fra-
gen der kaufrechtlichen Sachgewährleistung», «Rechtliche Probleme bei der Weinsub-
skription», «Weinkonsum als versicherungsrechtlich relevanter Tatbestand» und «Ge-
schichtliche Entwicklung der Regulierung des Weinbaus».

Das Seminar wurde ausgeschrieben. Der studentische Ansturm auf die 15 «Plätze» war 
gross. Innert kürzester Zeit war das Seminar ausgebucht. Die Themen wurden unter den 
Studierenden verteilt. Anschliessend folgte die inhaltliche Auseinandersetzung beim 
Verfassen der juristischen Arbeiten zur Seminarvorbereitung. Für die konkrete Planung 
der Durchführung des Seminars gab AKS eine klare Devise durch: Bis zum späteren 
Nachmittag müsse «trocken» gearbeitet werden. Pro Student/in bzw. pro Seminararbeit: 
40 Minuten Zeit, d.h. 20-minütige Präsentation der Arbeit durch den/die Studenten/in, 
anschliessend 20-minütige Diskussion über die Arbeit mit allen Seminarteilnehmen-
den. Angereichert wurde das Seminar mit Vorträgen des Walliser und Wallis-Kenners 
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Schnyder (verstorben 2012) und des ehem. Bundesrichters 
Heinrich Weibel, deren Anwesenheit als Gäste – neben Armin Meyer, ehem. Präsident 
des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts BL, und dessen Sohn Lienhard Meyer, Basler 
Notar und Advokat – die Seminarteilnehmenden beehrten. Viel Theorie und spannende 
Fachdiskussionen, doch was wäre «Wein und Recht» ohne die praktischen Übungen? Die 
ersten Übungen wurden auf der Domaine Grand Brûlé in Leytron abgehalten. Die Do-
maine Grand Brûlé gehört dem Kanton Wallis und ist mit 22 Rebsorten bepflanzt, u.a. 
mit den autochthonen (einheimischen) Petite Arvine und Cornalin, welche regelmässig 
zu Spitzenweinen verarbeitet werden. An diesem Abend wurden wir von Claude-Henri 
Carruzzo, dem damaligen Direktor der Domaine und Chef des kantonalen Weinbauam-
tes (und Verfasser des berühmten Buches «Cépages du Valais»), begrüsst und von ihm 
in eindrücklicher Art den ganzen Abend – begleitet durch ein Raclette – in die Walliser 
Weinwelt eingeführt. Unvergesslich bleibt die letzte Vorstellung des Dessertweins Ermi-
tage Grains Nobles, die – rhetorisch hervorragend und mit einer inneren Überzeugungs-
kraft – einer tiefgreifenden Sonntagspredigt in nichts nachstand und so vermittelte, dass 
dieser Wein als göttliches Geschenk zu empfangen sei. An einem anderen Abend exer-
zierte kein Geringerer mit uns als der spätere höchste Schweizer Jean-René Germanier 
(Nationalratspräsident 2010/2011). Im Gewölbekeller seines Weinguts in Vétroz konnten 
wir einige Tropfen der grossen Palette verkosten. Dabei stach der Cayas, einer der besten 
Syrah überhaupt, und – direkt aus dem Fass – das süsse Wahrzeichen Mitis aus der in Vé-
troz heimischen Sorte Amigne hervor.

Die Premiere war geglückt. Von der Qualität der Seminararbeiten über diejenige der 
Weine bis zum Wetter und zur Stimmung passte einfach alles! AKS und ich wussten so-
gleich: Saillon 1999 war nicht die letzte Ausgabe!
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IV. Buggiano (Toskana), 18. bis 22. November 2002 – 
Mittelalterliches Castello als Seminarort

Alex Milani, Exil-Basler, Künstler und früherer Werber, besass und bewohnte das grosse 
und wunderschöne Castello di Buggiano (Nordtoskana, bei Montecatini) mit vielen stil-
vollen Übernachtungsmöglichkeiten. Er war zudem Mitinhaber einer Weinhandlung 
toskanischer Weine. Die Aufschrift «Weinhändler aus Leidenschaft» zierte Milanis Auto. 
Ideale Voraussetzungen also, um bei und mit ihm die zweite Ausgabe durchzuführen, bei 
welcher Prof.  Helmut Heiss von der Universität Greifswald als Mitveranstalter zur Se-
minarleitung stiess. Die Arbeitstitel der ersten Ausgabe wurden durch folgende Themen 
ergänzt: «Wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Alleinvertriebs- und sonstigen Im-
portverträgen über Wein», «Die öffentlich-rechtliche Ordnung des Weinmarktes in der 
Schweiz» und «Entwurf des polnischen Gesetzes über die inländischen Traubenweine 
aus Sicht des Europarechts» (Letzteres aufgrund der Teilnahme einer Studentin aus Po-
len).

In den schönen Räumlichkeiten des Castellos führte uns Alex Milani – mit ein paar flüs-
sigen Beispielen – in die toskanische Weinwelt ein. Er lud zudem einen Olivenöl-Produ-
zenten ein, um uns – im Sinne eines Exkurses – auch diese toskanische Spezialität näher 
zu bringen. Auch wenn das Wetter gerade für italienische Verhältnisse zu wünschen üb-
rig liess (es regnete praktisch durchgehend und AKS’ einziges Schuhpaar hatte keine Zeit 
zum trocknen), standen önologisch hochstehende Ausflüge auf dem Programm. Der eine 
führte uns ins kleinste DOCG-Gebiet Italiens, nach Carmignano (bei Prato, westlich von 
Florenz) zur Fattoria «Villa Il Poggiolo». Es gibt viele Schweizer, welche in der Toskana 
leben und mit dem Wein verbunden sind, so auch die beiden Geschwister Christoph und 
Isabelle Fahrni, die südöstlich von Pisa ein Weingut führen, welches das zweite Weinziel 
des Ausfluges war. Fahrnis «Notte» gehört zu den besten Weinen der Colline Pisani. Die 
Geschwister stellten uns nicht nur ihre edlen Gewächse vor, sie schilderten auch, mit wel-
chen Anfangsschwierigkeiten sie damals – nach dem frühen Tod des Vaters – als neue 
Wahlitaliener zu kämpfen hatten. Und wenn schon Toskana: Neben fantastischen Rot-
weinen durfte natürlich auch die Verkostung der toskanischen Küche nicht fehlen, dies 
fernab touristischer Ströme, in Trattorien, in welchen die Italienerinnen und Italiener zu-
hause sind. Trotz allem: Was AKS und mir fehlte, waren Weissweine, wie sie von hoher 
Qualität z.B. in der Romandie gedeihen. Deshalb: Back to the roots!

V. Saillon (VS), 16. bis 18. Juni 2005 – Intermezzo
AKS war mittlerweile dem Ruf nach Zürich gefolgt, zum Leidwesen der Universität Ba-
sel und sehr vieler Basler Studierenden. Und in Zürich konnte er nicht gleich zu Be-
ginn seiner Zürcher Lehrtätigkeit mit einem juristisch-önologischen Seminar auffahren. 
Doch ganz reissen sollte die Serie auch nicht. So wurde aus einem ursprünglich geplan-
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ten, aber ohne Anklang ausgeschriebenen Genossenschaftsseminar ein Wein-(Recht-)-
Seminar der Lehrstühle AKS und Prof. Marcel Senn ohne studentische Beteiligung. Ein 
Intermezzo mit den Starreferenten Prof. Bernhard Schnyder zur Geschichte des Wallis 
und Men Haupt über das Verlagswesen und vor allem mit vielen praktischen Übungen 
(Raymond, Fontannaz, Le Bosset, Boven) – ein Intermezzo als Zwischenakt, sozusagen.

VI. Aigle/Yvorne (VD), 30. September bis 3. Oktober 
2009 – University of Basel and of Zurich in the 
White House

Zehn Jahre nach der ersten Ausgabe begann die zweite Serie. Mit dem «Basler» Prof. Ste-
phan Fuhrer und – bereits im Sinne einer klugen Nachfolgeplanung – mit Prof. Domi-
nique Jakob wurde diese Folge von den beiden Universitäten Basel und Zürich gemeinsam 
veranstaltet. 20 Studierende plus die genannten Lehrstühle von Basel und Zürich trafen 
sich also im Chablais, mit nobler Tagungsstätte in Yvorne im berühmten Obrist-Weingut 
«Château Maison Blanche» – oder eben «White House». Ein Volltreffer waren nicht nur 
die phantastischen meteorologischen Bedingungen, absolut passend war auch der Zeit-
punkt: mitten in der Weinlese! Gerade unterhalb des Seminarraums befand sich der mit-
telalterliche Weinkeller, in welchem unter der Leitung von Winzer Jean-Daniel Suardet 
mit den Händen hart gearbeitet wurde, während im Seminarraum die Köpfe vor Kon-
zentration rauchten. Mit 20 Personen lag die Teilnehmerzahl der Studierenden höher als 
in den ersten beiden Seminaren. Die Themenliste der Seminararbeiten wurde vor allem 
mit Bereichen im internationalen Kontext ergänzt, wie «Überblick über das französische 
Weinrecht», «Überblick über das deutsche Weinrecht», «Das Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über den Han-
del mit Wein – Überblick, Ausblick und Bewertung (unter Berücksichtigung der Verord-
nung [EG] Nr. 113/2009 vom 6. Februar 2009»), «Wein und Rechtsprechung des EuGH – 
eine Auslese», «Die Reform des Weinsektors in der Europäischen Union (Verordnung 
[EG] Nr. 555/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008) und die Folgen für die Schweiz», 
«Wein und IPR (unter Berücksichtigung des internationalen Transportrechts)», «Genos-
senschaft, Verein und Stiftung – alternative Rechtsformen für Produktion und Vertrieb 
von Wein» und «Das Recht der (Online-) Weinauktion». Die Lage des Maison Blanche 
oberhalb von Yvorne war ein guter Ausgangspunkt für einen schönen herbstlichen Spa-
ziergang durch die Reben nach einem stark beladenen ersten Seminar tag mit folgendem 
Ziel: «Domaine Pierre Latine», Weingut von Philippe Gex. Philippe Gex – DIE charis-
matische Weinpersönlichkeit aus dem Waadtland! Weinproduzent, Gouverneur der con-
frérie du Guillon, Gemeindepräsident von Yvorne und – das Wichtigste – ein sympathi-
scher Mensch mit grosser Ausstrahlungskraft. Sein Weingut – ein wunderbarer Ort, wo 
man gerne ist und geniesst. Es war ein grosses Privileg, dass wir den ersten Seminara-
bend mit saucissons vaudois und hervorragenden Weinen (L’Yvorne, Rouge de Rouges), 
welche sonst v.a. in den Sternenrestaurants zu finden sind, verbringen durften. Die Stim-
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mung, das Wetter, das Essen, die Weine, die Zigarren. Philippe Gex bemerkte, dass noch 
an keinem anderen Anlass bei ihm die Besucher derart durstig waren (kein Wunder, nach 
einem harten Tag Arbeit), und AKS schwärmte bereits von der «culmination des sémi-
naires». Trotz allem und (wie in allen Seminaren) ohne pardon – am Tag danach ging 
es für alle um 9:00 Uhr weiter mit dem Vortrag «Wein und Rechtsprechung des EuGH – 
eine Auslese». Der Ausflug am nächsten Tag ins UNESCO-Gebiet Lavaux mit Spazier-
gang in romantischer Abendstimmung durch Saint-Saphorin und Reben zum Garten der 
Cave du Château de Glérolles mit Degustation direkt am See war ebenfalls top.

VII. Porto (PT), 2. bis 5. Mai 2013 – Zürich-Treffen 
in Portugal

Und nun gings bereits per Flugzeug an ein «Wein und Recht-Seminar». Ziel: Die nord-
portugiesische Stadt Porto, Zentrum des Portweines. Grund: Peter Eckert, ehemaliges 
Geschäftsleitungsmitglied der Zürich-Versicherungsgruppe, acht Jahre lang Chef der Zü-
rich-Tochter in Portugal und heutiger Eigentümer des Weinguts Quinta das Marias in der 
Weinregion Dão. AKS und Peter Eckert kannten sich aus der gemeinsamen Zeit bei der 
Zürich-Versicherung, wie auch Roland Betschart, der bei dieser Gelegenheit als Gast da-
bei sein durfte. Prof. Dominique Jakob konnte bereits zum zweiten Mal als Mitveranstal-
ter des Seminars gewonnen werden. Von den 17 Seminararbeiten erschienen folgende 
sechs Aufgaben das erste Mal auf einer Themenliste eines Wein und Recht-Seminars: 
«Überblick über das portugiesische Weinrecht», «Geschichte und Regelung der Portwein-
herstellung und des Portweinhandels», «Die Regelung des Weinsektors in der Europäi-
schen Union», «Revision der Alkoholgesetzgebung in der Schweiz und die Zukunft der 
Weinwerbung in der Schweiz und in Europa», «Internationaler Schutz von (Wein-)Mar-
ken (am Beispiel von Gallo)» und «Korkenrecht».

Am ersten Tag stand uns unsere Unterkunft «Grande Hotel do Porto» als Seminarort zur 
Verfügung. Am zweiten Tag dann etwas Spezielles: Der Portweinkeller Calem Porto ver-
fügt über einen Seminarraum, den wir benutzen durften, bevor uns eine Portweindegus-
tation beglückte. Und am nächsten Tag der Höhepunkt des Seminars: Der Ausflug zu Pe-
ter Eckert. Eine ca. zweistündige Busfahrt führte uns durch die schöne portugiesische 
Landschaft nach Carregal do Sal zur «Quinta das Marias». Dort wurden wir vom Guts-
herrn und seiner Frau sehr herzlich begrüsst. Peter Eckert führte uns – nach der Besich-
tigung der Kellerei – bei bereits frühsommerlichen Temperaturen den Grenzen seines 
Guts entlang. Aufgrund der Grösse des Guts (12 Hektaren) wurde es ein langer Spazier-
gang. Man spürte bei Peter Eckert, welche Freude und welchen Stolz er an seinem Wein-
gut hatte, doch auch eine grosse Dankbarkeit und viel Demut über das von ihm Geschaf-
fene schimmerte durch. «Das von ihm Geschaffene» trifft auch tatsächlich zu: So legt er 
selber Hand an und amtet als Kellermeister. Die bekannte Weinfachzeitschrift «Vinum» 
schrieb einmal: «Während andere Promis oft nicht mal wissen, was direkt vor ihrer Kelle-
rei für Sorten angebaut werden, und im Keller niemals einen Schlauch an einen Tank an-



Ivo Lorenzo Corvini-Mohn

1120

schliessen könnten, macht Peter Eckert wirklich eigenhändig Wein.» Diese eigenhändig 
produzierten, wunderbaren und mehrfach prämierten Weine stellte uns Peter Eckert vor, 
bevor ein typisch portugiesisches Mahl als Weinbegleiter diente. Vor allem die schweren 
Rotweine machten sich dann anschliessend auf der Rückfahrt bei uns bemerkbar. Zum 
Glück hatten wir einen guten und wachen Chauffeur, der nicht degustieren durfte.

VIII. Bozen (Südtirol), 19. bis 22. April 2015 –  
Jakobs guter Riecher

Man traf sich am späten Nachmittag im Garten des Hotels Luna Mondschein in Bozen. 
Gemeinsam brachen wir auf in Richtung Talstation der Rittner Seilbahn. Die Seilbahn-
fahrt führte uns über die Bozner Weinberge nach Oberbozen. Auf der Terrasse des Park-
hotels Holzner genossen wir dann zuerst einmal den Apéro, der mit der grandiosen Aus-
sicht auf die Südtiroler Berge nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge erfreute. In 
einem der stilvollen Räume des Parkhotels wurden wir von Thomas Fink, Vorstandsmit-
glied und Referent der Sommeliervereinigung Südtirol, empfangen. Sympathisch und 
kompetent führte er uns in das Weinland Südtirol ein nach dem Motto «Zum Boden der 
passende Wein», dabei teilte er die sehr grosse Rebsortenpalette Südtirols in die verschie-
denen Weingegenden des Südtirols mit den unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten 
ein. Das Ergebnis: Wir lernten nicht nur ganz grosse Südtiroler Weine, sondern auch die 
nicht ganz einfache Geographie des Alto Adige kennen. Für die insgesamt 16 Vorträge 
der Studierenden gab es – wie schon zwei Jahre vorher in Porto – zwei verschiedene Ta-
gungsorte und einer davon «an der Quelle». Die Quelle war dieses Mal natürlich kein 
Portweinkeller, sondern das international bekannte Weingut in Margreid (Ansitz Hirsch-
prunn) von Alois Lageder, der Pionier im Südtiroler Weinbau und mitverantwortlich für 
die Qualitätsrevolution der letzten Jahrzehnte. Dort – und am ersten Tag im Seminarho-
tel in Bozen – diskutierten wir über «bewährte» Themen, aber auch über neue Rechts-
gebiete wie «Das Weinförderungsrecht aus Sicht der Schweiz und der Agrarpolitik der 
Europäischen Union», «Alles Bio – oder was? Der ökologische Weinbau und seine recht-
lichen Implikationen», «Die Weinsammlung in der Vermögens- und Nachlassplanung» 
und «Weineinfuhr und Weinausfuhr». Zum letzteren Thema erhielten wir zudem einen 
Einblick in die praktischen Probleme von Roger Liggenstorfer von der Bottega del Vino, 
ein familiengeführtes Importunternehmen von italienischen Weinen in Romanshorn. 
Degustiert wurden die Weine der Kellerei Bozen (gegenüber Kloster Muri) und natür-
lich von Alois Lageder. Das gesamte, glänzend organisierte Seminar trug die Handschrift 
von Dominique Jakob. Dies zeigte sich auch an einer Premiere anlässlich eines Wein und 
Recht-Seminars, an welcher der Münchner Absolvent eine weitere Neigung durchblicken 
liess: ein Abendessen im Gasthaus Hopfen & Co. in der Bozner Altstadt.

Das Südtirol hat in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeiten mit dem Wallis: Die gebirgige Um-
gebung, die politische Besonderheit, die grosse Palette an verschiedenen Weinsorten und 
einheimische Weinspezialitäten (autochthone Weine) wie Gewürztraminer, Vernatsch 
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und Lagrein (wie im Wallis z.B. Petite Arvine, Humagne blanc und Cornalin). Das Süd-
tirol war also mit diesen Vergleichen fast ein Muss als Austragungsort eines Wein und 
Recht-Seminars. Dominique Jakob hatte einen guten Riecher.

IX. Saillon (VS) und Yvorne (VD), 3. bis 6. Mai 2017 –  
Das Finale

18 Jahre nach der Premiere hiess es wieder «back to the roots» für die letzte Ausgabe von 
«Wein und Recht» vor der Pensionierung von AKS. Als Mitveranstalter nicht mehr weg 
zu denken, war Dominique Jakob und assistiert wurden wir wiederum hervorragend 
durch Peter Strickler und Silvia Utz vom Lehrstuhl AKS. Die Gästeliste war entsprechend 
lang: Stephan Braun (war als Student bei der ersten Ausgabe in Saillon im 1999 dabei), 
Alexander Gerster (Seminarteilnehmer der Porto-Ausgabe 2013), Valentina Meier, Ana 
Pajovic (ebenfalls Seminarteilnehmerin in Porto) mit Partner und Geschäftspartner, Prof. 
Andreas Heinemann und Notar Jürg Morger. Tagungsort war das Maison Stella Helve-
tica mitten im mittelalterlichen Burgstädtchen Saillon. 18 Themen wurden an die Stu-
dierenden vergeben, darunter auch zwei neue Arbeitstitel: «Marken- und Designschutz 
beim Wein» und «Weinrelevante internationale (Handels-)Abkommen». Das Nebenpro-
gramm versprach Einiges: «Fromage et Vin» aus Leytron von Käsefachmann und Affi-
neur Claude Luisier und vom Winzer Stéphane Defayes von Defayes & Crettenand, pro-
priétaires encaveurs, mit den berühmten alten Rebsorten. Am zweiten Abend dann ein 
musikalisches «Highlight»: Die Walliser Mundart-Popsängerin Sina und Band haben uns 
mit einem Privatkonzert beehrt (auch hier: danke Toni!) im schönen und modernen De-
gustationsraum der Cave Ardévaz der Famille Boven in St-Pierre-de-Clages. Wein und 
Gesang auf höchstem Niveau! Der letzte Abend fand dann wieder in Yvorne bei Philippe 
Gex (assistiert durch Familie Gerber) statt. Dieser «acte finale» stand schon lange fest und 
wurde zu einem unvergesslichen und emotionalen Schlussabend.

X. Danke!
Lieber Toni! Es war jeweils grandios, mit Dir die Wein und Recht-Seminare zu organisie-
ren und durchzuführen. Du hast rund 100 Studierenden die Möglichkeit gegeben, neben 
einer ausgezeichneten juristischen Ausbildung die Welt des Weines auf höchstem Niveau 
kennenzulernen. Das alles hast Du auch mit Deiner Grosszügigkeit ermöglicht. Ich bin 
sicher, dass die Studierenden, Assistierenden und Gäste, die das Privileg hatten, dabei ge-
wesen zu sein, die jeweiligen Seminare nicht vergessen werden. Im Namen aller danke 
ich Dir herzlich!



Ivo Lorenzo Corvini-Mohn
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Saillon, 5. Mai 2017 (letzter Seminartag), v.l.n.r.: Dominique Jakob,  
Anton K. Schnyder, Ivo Corvini




